
Fachinformationen für Betreiber

Themen dieser Ausgabe u. a.:
• Augmented Reality für Windkraftanlagen

• Die Clearingstelle EEG|KWKG

• Förderschädliche Fehler im EEG 2023

• Telemetrie-Projekt Rotmilan

• Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung

• Rotorunwucht durch Blitzschlag: Folgeschäden nach Reparatur
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Neues aus Berlin

Der zweite BWE BetreiberBrief in diesem Jahr liegt vor. Er kommt in span-
nenden und für uns alle wichtigen Zeiten. Auch wenn die Koalition weiter 
um den Wärmesektor ringt, ist an anderer Stelle der Weg klar: Zwei Solar-
gipfel und zwei Windgipfel, zu denen das BMWK einlud, an dem aber auch 
die übrigen thematisch betroffenen Bundesministerien und – fast wichtiger 
– die Bundesländer aktiv teilnahmen, fanden statt. Wind- und Solarstrate-
gie werden nun umzusetzen sein. Von kurzfristigen Gesetzen im Rahmen 
eines Solarpaketes I werden beide Technologien profitieren. Zwischen den 
Gipfeln lag ein Koalitionsausschuss. Der dort beschlossene Modernisie-
rungspakt für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung kann sich sehen 
lassen. Die hierin u.a. vereinbarte positive Gemeindeöffnungsklausel für 
die Windenergie soll jetzt ebenfalls kurzfristig gesetzlich fixiert werden. 

In der ersten Juniwoche folgte die Allianz für Transformation im Kanzler-
amt, die im Rahmen von zwei Taskforce-Prozessen unter Beteiligung des 
BWE richtige Eckpunkte für den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und vor allem die Stärkung von Wertschöpfung und Produktions-
hochlauf definiert hat. Der Konsens, dass der Ausbau der beiden Leistungs-
träger Wind und Solar jetzt schnell an Fahrt gewinnen muss, ist sichtbar 
und ehrlich vorhanden.

Mehr zum Thema in der 
BWE-Stellungnahme zur 
Formulierungshilfe der 
Regierungsfraktionen 
mit relevanten Ände- 
rungen des EEG und 
WindBG, sowie 
StromPBG

Mit einem Vollzugsleitfaden zur Umsetzung der erleichterten Genehmi-
gungen nach der EU-Notfall-Verordnung will der Bund helfen, dass in 
allen Bundesländern neue Projekte in Gang kommen und Genehmigungs-
verfahren starten können und vor allem schnell abgeschlossen werden. 
Auf die Bundesländer wird es ankommen. Der bisherige Anstieg von gut 
60 Prozent bei neuen Genehmigungen stützt sich auf die drei Bundes-
länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und NRW. Wenn jetzt in allen 
Bundesländern durchgestartet wird, wäre dies ein wichtiges Signal an 
Zulieferer und Hersteller, Kapazitäten zu halten und hochzufahren. Dafür 
arbeiten wir in Berlin und im Verbund mit den Landesverbänden Erneuer-
barer Energien in den Ländern. 

Wolfram Axthelm
Geschäftsführer  
Bundesverband WindEnergie e. V.
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Liebe BWE-Betreiberinnen und 
BWE-Betreiber,

kandidiert, gewählt, Amt angetreten – und los geht’s! Der BWE hat eine 
neue Präsidentin. Herzlichen Glückwunsch Bärbel Heidebroek auch von 
dieser Stelle!
Auch wenn man es kaum glauben mag, aber das Jahr ist bereits fast zur 
Hälfte dahin geeilt und es sieht nicht danach aus, dass die zweite Jahres-
hälfte gemächlicher vor sich hin traben würde. Dementsprechend ist der 
BetreiberBrief randvoll gefüllt mit vielen aktuellen, teilweise bereits be-
kannten und teilweise neuen Themen.

Ziemlich neu in der Windszene ist noch immer die praktische Anwendung 
von Augmented Reality (AR), vielleicht gelingt ja eine Durchsetzung der 
Technologie in der frühen Phase der Projektentwicklung mit der 3D- 

7

Projektion der Anlagen am geplanten Standort oder in Handreichung mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) bei Wartung und Instandhaltung. Letzteres 
könnte man sich zur Behebung eines „Störungsdauerbrenners“ schon das 
eine oder andere Mal wünschen …
Zwar nicht wirklich neu, aber trotzdem in der Windenergie bisher nur eine 
Randerscheinung ist das Großthema Wasserstoff. Der Artikel in dieser Aus-
gabe kann jedoch nicht verhehlen, dass konkrete Projekte nach wie vor 
Mangelware sind.
Ziemlich naheliegend, dennoch in die Kategorie „neu“ gehörend, sind die 
sogenannten Hybridkraftwerke. In den ersten Umsetzungen wurden nur 
Wind- und PV-Kraftwerke an einem Netzverknüpfungspunkt betrieben, die 
etwas mutigeren Projekte sehen zusätzlich Batteriespeicher und Elektroly-
seure in der Kombi vor. Je breiter und je standortbezogener so ein Hybrid-
kraftwerk ausgelegt ist, desto effektiver lassen sich mögliche Synergien 
nutzen. Dunkelflaute ade!

Das Phänomen der Unwucht wiederum ist überhaupt nicht neu, was die 
Unwucht jedoch nicht daran hindert, immer wieder und teilweise auch 
zerstörerisch aufzutreten. Eine Rotorunwucht kann sich durch zusätzlich 
auftretende Kräfte durchaus fernab des Rotors z. B. auf das Hauptlager 
und die Dauerbetriebsfestigkeit der tragenden Strukturen auswirken. 
Also, Unwucht prüfen!
Nicht mehr neu ist ebenfalls die Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung 
(BNK) – trotzdem ist die Umrüstung für viele Betreiber gerade sehr aktuell 
und das Fristende am 31.12.2023 sollte jeder in seinem Kalender rot an-
gestrichen haben!
An vielen Standorten ebenfalls nicht an Aktualität eingebüßt hat das 
Thema Rotmilan. Das Projekt LIFE EUROKITE mit seiner immensen 
Datenbasis und streng wissenschaftlicher Auswertung lässt auf objektive 
Bewertungskriterien hoffen. 

Es ist Sommer, die Tage sind entsprechend lang, es bleibt also Zeit für 
eine ausführliche Lektüre, beste Grüße und gutes Gelingen mit der neuen 
Ausgabe!

Gerald Riedel
Vorsitzender des Betriebsführerbeirates  
im Bundesverband WindEnergie e. V.
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Gute Ergänzung – Hybridkraftwerke 
stabilisieren die Energieerzeugung 
Wo Sonne und Wind an einem Standort genutzt werden, lassen sich 
Synergieeffekte erzielen. Zusammen mit Speichern sorgen sie für eine 
sichere Energieversorgung.

Den Kritikern der Erneuerbaren nimmt es den Wind aus den Segeln: 
Das Tempo, mit dem große Hybridkraftwerke entwickelt werden, zieht an. 
Wo Windparks mit Photovoltaikanlagen und sogar Speichern in einem  
Kraftwerk kombiniert werden, spielt die schwankende Energieerzeugung 
der jeweiligen Technologie keine große Rolle mehr. 

Erste Kombinationen von großen PV- und Windkraftanlagen erzeugen 
bereits Strom oder befinden sich in der Planung. Im rheinland-pfälzischen 
Einöllen wurde zum Beispiel ein Windpark mit einer Leistung von 15,9 MW 
um 3 MW Photovoltaik erweitert. In den Niederlanden entsteht ein 
Hybridkraftwerk aus einem 50-MW-Solarpark und einem 50-MW-Wind-
park, die denselben Netzanschluss nutzen. Beim Energiepark Haringvliet 
in Süd-Holland wurden sogar 22 MW Windkraft, 38 MW Freiflächen- 
Photovoltaik und ein 12-MW-Batteriespeicher kombiniert. Elektrolyseure, 
die grünen Wasserstoff produzieren, können ebenfalls mit eingebunden 
werden. Eine entsprechende Anlage ist beispielsweise im griechischen 
Vouzi Mantasia geplant: Hier sollen 200 MW Photovoltaik, ein 100-MW-
Batteriespeicher und ein 50-MW-Elektrolyseur kombiniert werden. 

Synergien nutzen 
Sonne und Wind ergänzen sich nicht nur aus Sicht des großen Strom- 
systems, sondern  können auch am individuellen Standort Synergie- 
effekte erzielen. Beispiel Anschlussleistung: Eine Photovoltaikanlage mit 
10 Megawatt (MW) und ein Windpark mit ebenfalls 10 MW benötigen – 
sofern sie am selben Netzeinspeisepunkt angeschlossen sind – zusammen 
keine Netzkapazität von 20 MW, sondern kommen mit deutlich weniger 
zurecht. Das ergibt sich schlicht daraus, dass beide Techniken aufgrund 
der unterschiedlichen saisonalen Verteilung – mit Windmaximum im 

Winterhalbjahr und Sonnenmaximum in den Sommermonaten – kaum 
gleichzeitig Höchstleistungen liefern. Zudem sprechen auch die meteoro-
logischen Gesetzmäßigkeiten für eine gewisse Gegenläufigkeit: Tage mit 
besonders viel Wind sind in der Regel durch Tiefdruckgebiete geprägt, an 
denen die Sonne wiederum nur wenig Chancen hat. 

In seltenen Fällen kann es zwar vorkommen, dass viel Sonne und viel 
Wind zusammenfallen. Der Projektierer ABO Wind quantifiziert die  
Abregelungen der Photovoltaik allerdings im niedrigen einstelligen  
Prozentbereich, wenn diese die Netzinfrastruktur des Windparks nutzt. 
Die Synergien beschränken sich nicht auf die gemeinsamen Umspann-
werke und Netzanschlüsse, es können auch weitere Infrastrukturen,  
etwa die Zuwegungen, gemeinsam genutzt werden. 

Die Netzbetreiber gehen mit solchen Ideen allerdings sehr unterschied-
lich um. Fragt ein Investor wegen des möglichen Netzanschlusses seines 
Wind-Solar-Projektes an, gehen manche Netzbetreiber erst einmal davon 
aus, dass die Infrastruktur in der Lage sein muss, für beide Erzeugungs- 
arten gleichzeitig die jeweils volle Maximalleistung abzuführen. Entwickeln 
Ingenieure dann ein Regelungs- und Schutzkonzept, um die Kapazität des 
Netzanschlusses optimal zu nutzen, kann das die Netzbetreiber in der 
Regel überzeugen.  s 

Tel. (06132) 89 88-280
vertrieb@abo-wind.de 

www.abo-wind.de/service

Starker Service für 
viele Plattformen
Voll- und Teilwartungsverträge für die 
Baureihen MD 70/77, FL 1000/2500, 
Senvion MM und Senvion 3.XM sowie 
für Enercon Typ E-40, E-44, E-48, E-53, 
E-58, E-66, E-70, E-82, E-92 und E-101
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Vertretern naher oder ferner Länder vor die Kameras treten, um eine  
engere Kooperation beim wichtigen Zukunftsthema Wasserstoff (H2)  
vorzustellen.

Doch ganz so weit ist es noch nicht. „Das, was jetzt angekündigt wird, 
sind MoUs, Memoranden of Understanding“, sagt Timo Bollerhey von 
H2Global. „Bis zur endgültigen Investitionsentscheidung ist es noch ein 
weiter Weg.“ Ein Weg, den auch H2Global bahnen soll.

So viele Fragen auch beim Thema Wasserstoff noch offen sein mögen, zwei 
Dinge scheinen klar: Deutschland wird viel grünen Wasserstoff brauchen, 
um seine Industrie zu dekarbonisieren, schwere Maschinen anzutreiben 
und Strom zu speichern. Und das Land wird diesen Bedarf nicht allein 
decken können. So hat der Nationale Wasserstoffrat erst vor Kurzem seine 
Prognose deutlich angehoben: Für das Jahr 2030 rechnet das Gremium 
mit einem Gesamtbedarf von 53 bis 90 Terawattstunden (TWh) grünem 
Wasserstoff. Das entspricht einer Elektrolyseleistung von 22 bis 37 Giga-
watt, die jedes Jahr 1,5 bis 2,7 Millionen Tonnen Wasserstoff produziert. 

Ohne Importe geht es nicht
Das diese Mengen nicht auf heimischen Flächen erzeugt werden können, 
steht außer Frage. Eine Analyse des Kopernikus-Projekts Ariadne am 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung geht davon aus, dass Deutsch-
land 2045 zwischen 17 und 45 Prozent seines Primärenergiebedarfs 
durch Import abdecken wird, in erster Linie von Wasserstoff und seinen 
Derivaten. Die Ressourcen der europäischen Nachbarn reichen dafür 
nicht, auch wenn beispielweise Norwegen ein wichtiger Partner sein kann. 
Das Analyseunternehmen Energy Brainpool rechnet damit, dass Europa 
etwa die Hälfte seines Bedarfs importieren wird: aus der MENA-Region, 
Subsahara-Afrika, Australien sowie Süd- und Nordamerika. 

„Das Thema Wasserstoff wird überall diskutiert und das Interesse an 
Technik und Know-how aus Deutschland ist groß“, sagt auch Markus 
Lesser, Vorstandsvorsitzender bei der PNE AG, die Wind- oder Solar-
parks baut und betreibt. Ein erstes Projekt hat PNE ins Auge gefasst: 
In Südafrika prüfen der Chemiehersteller Omnia und PNE den Aufbau 
von Wind- und PV-Parks mit angeschlossenem Elektrolyseur. Aus dem 
Wasserstoff soll Ammoniak für die Dünge- und Sprengstoffproduktion im 
Land entstehen. Doch Investitionen in die Energiewirtschaft bräuchten 

stabile Rahmenbedingungen – und das nicht nur wirtschaftlich, betont 
Lesser. „Die Investitionstätigkeit hängt auch vom politischen Risiko ab.“ 
Deutschland müsse die Partnerländer unterstützen beim Ausbau der 
Infrastruktur, aber dies auch langfristig diplomatisch begleiten.

Und auch Siemens Energy dringt auf mehr Unterstützung: „Die zwei 
größten Herausforderungen sind: Wasserstoff muss zu einem geschlos-
senen kommerziellen Geschäftsmodell werden, das privatwirtschaftlich 
sinnvolle Investitionen ermöglicht. Gleichzeitig müssen wir bei den 
Lieferketten und Zulieferern, die heute zumeist noch Manufakturen  
sind, in eine Serienfertigung kommen“, so Sprecherin Claudia Nehring.  
„Dafür brauchen wir viele, auch großskalierte Anschubprojekte, um  
Dinge auszuprobieren und endlich vom Reden ins Tun zu kommen.“

Weltweite Wasserstoffdiplomatie
In der Politik sind diese Signale durchaus angekommen. Fördermittel von 
2 Milliarden Euro sind in der Nationalen Wasserstoffstrategie für inter-
nationale Projekte vorgesehen. Der deutsche Wirtschaftsminister schließt 
Wasserstoffkooperationen in Norwegen, die Forschungsministerin mit 
Australien und Neuseeland. Das Auswärtige Amt eröffnet im Projekt 
H2diplo Wasserstoffdiplomatiebüros in Nigeria, Angola und Saudi-Arabien 
und plant weitere in der Ukraine und Kasachstan – auf vielen Ebenen ist 
die Politik dabei, einen Rahmen zu schaffen, der deutsche Unternehmen 
bei Investitionen im Ausland unterstützt.  s 

Carter WT 320 von TotalEnergies für ultimativen Schutz  
und ein maximales Ölwechselintervall bis zu 10 Jahre.

Ihr persönlicher Ansprechpartner: 
Leonard Gondecki · (0162) 1333 554 
leonard.gondecki@totalenergies.com

totalenergies.de/industrie

Langlebige Schmierung 
für Windkraftanlagen
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„Wir wollen insbesondere Export- und Transitländern fossiler Energie-
träger wie Erdgas und Erdöl Optionen für eine dekarbonisierte Energie-
exportwirtschaft aufzeigen“, sagt Hendrik Meller, Programmleiter Globale 
Hydrogen Diplomacy. Je nach Zielland haben die Diplomaten ganz unter-
schiedliche Aufgaben: Steht in Angola oder Nigeria noch viel Aufklärungs-
arbeit auch über den Nutzen der erneuerbaren Energien im eigenen Land 
im Zentrum, sind Länder wie Saudi-Arabien schon viel weiter und verfol-
gen eigene Pläne. „Das Ganze hat neben der wirtschaftlichen auch eine 
geopolitische Seite“, so Lesser. Welche Länder werden sich am Ende in 
dem neu entstehenden Markt durchsetzen können? Wie kann Deutsch-
land dafür sorgen, dass die Anbieterseite möglichst divers ist, um neue 
Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten zu vermeiden? 

Das Projekt H2-Upp hingegen unterstützt Unternehmen beim Aufbau von 
Geschäftsmodellen für grüne Wasserstoff-/Power-to-X-Technologien und 
Produkte insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern mithilfe 
sogenannter Public Private Partnerships (PPP). Für ein Leuchtturmprojekt 
in Brasilien zur Herstellung von grünen Wasserstoffderivaten aus der 
ökologischen Verwertung von Schweinegülle erhielt die Mele Gruppe aus 
Mecklenburg-Vorpommern 2,3 Millionen Euro. 

Außerdem soll ein H2-Markt entstehen. Das Wirtschaftsministerium hat 
mit dieser Aufgabe die Stiftung H2Global betraut. Die Idee: Die Tochter-
gesellschaft Hintco führt eine doppelte Ausschreibung für die Verkäufer 
und die Käufer von Wasserstoff und seinen Derivaten durch. Im ersten 
Förderfenster, das gerade abgeschlossen wurde, kauft Hintco in drei  

Losen für je 300 Millionen Euro grünen Ammoniak, grünes Methanol  
und nachhaltige Flugkraftstoffe in Ländern außerhalb Europas. Welche 
Mengen für diese Summen zu bekommen sind, wird im Auktionsver-
fahren der Ausschreibung ermittelt. In der zweiten Runde werden die 
Derivate in Europa verkauft. Timo Bollerhey erwartet eine negative Preis-
differenz zwischen An- und Verkaufspreis, sodass Hintco aller Voraussicht 
nach Verluste erwirtschaften wird, die vom Bund ausgeglichen werden.

„Wir schließen mit der Angebotsseite langfristige Lieferverträge über zehn 
Jahre und mit der Nachfrageseite kurzfristige“, sagt Bollerhey. Falls die 
Preise durch wachsende Nachfrage nach den grünen Derivaten steigen, 
würde im Laufe der Zeit die Lücke immer kleiner. Erste Lieferungen sollen 
2024 eintreffen. „Das Interesse war groß und wir gehen davon aus, dass 
sich auch auf der Angebotsseite Konsortien mit deutscher Beteiligung 
finden“, so Bollerhey. Weitere Bieterverfahren, dann eventuell auch für 
grünen Wasserstoff, sollen folgen: Im Haushalt 2023 sind insgesamt 3,5 
Milliarden Euro dafür vorgesehen. „Über H2Global wird es erstmals mög-
lich sein, die Kosten für die industrielle Produktion von grünen Wasser-
stoffderivaten sowie für die im Markt erzielbaren Preise realistisch ein-
schätzen zu können“, so Bollerhey. „Das wird Preissignale in die gesamte 
Branche geben.“ Und möglicherweise den Startschuss liefern, um aus 
Interessensbekundungen reale Investitionen werden zu lassen.

Ahnen & Enkel, Agentur für Kommunikation (im Auftrag des BWE)

STARTE JETZT DURCH!
BEI ENERTRAG SERVICE. 
Hast Du eine Ausbildung zum Elektroniker, Mechatroniker oder einem 
ähnlichen Beruf abgeschlossen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um 
frischen Wind in Deine Karriere zu bringen. Die ENERTRAG Service GmbH 
sucht Dich für herstellerunabhängige Wartungs- und Instandhaltungs-
dienstleistungen sowie Störungsbehebung.

karriere.enertrag.com

DU WILLST BERUFLICH 
HOCH HINAUS?
DANN KOMM IN UNSER TEAM!
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Die erweiterte Realität gibt  
Rückenwind 
Augmented Reality wird zu einem wichtigen Werkzeug beim Ausbau 
und Betrieb von Windenergieanlagen. Die Technologie hat sich bereits 
in mehreren Bereichen bewährt. Für den Einsatz im Zusammenhang 
mit der Windenergie müssen jedoch einige technische Hürden 
genommen werden. Wissenschaftler arbeiten an Lösungen, die bald 
einsatzbereit sein sollen.

Windräder in der Nachbarschaft einer denkmalgeschützten Burg? Da  
ist Kritik vorprogrammiert. Also schnappen sich Projektentwickler und 
politische Entscheider kurzerhand ihre Tablets und gehen direkt an den 
Ort des Geschehens. Mithilfe der integrierten Kamera sehen sie auf ihren 
Displays die reale Landschaft. Dort hinein projiziert die App ar4wind 
Bilder der geplanten Windenergieanlage (WEA), und zwar genau so, wie 
man sie vom jeweiligen Standort aus nach ihrer Errichtung sehen würde. 
„Aufgrund der Eindrücke durch diese Augmented Reality-Anwendung  
hat man einige Masten aus der Planung herausgenommen, sodass das 
Landschaftsbild samt dem historischen Bau hier nicht mehr beeinträch-
tigt wird“, sagt Bettina Bönisch, Mediatorin und Referentin für ar4wind 
bei der Fachagentur Windenergie an Land. 

Augmented Reality (AR) wird zu einem wichtigen Werkzeug beim Ausbau 
von Windenergieanlagen (WEA). Die Technologie vermittelt wirklichkeitsge-
treue Eindrücke davon, wie geplante WEA sich in die Umgebung einfügen. 
Das ist nicht nur für die Projektentwickler interessant. Solche Eindrücke 
können auch im Rahmen von Bürgerbeteiligungen mehr Akzeptanz schaf-
fen, indem das Unbekannte erfahrbar wird – und an Schrecken verliert. 

Nichts für Laien
„Die große Herausforderung bei ar4wind besteht darin, dass wir dieses 
Werkzeug in der freien Landschaft anwenden“, erläutert Simon Burkard, 
der als wissenschaftlicher Mitarbeiter der HTW Berlin mit dem Projekt 
betraut ist. In einem geschlossenen Raum lässt sich die eigene Position 
exakt ermitteln. Dies ist die Voraussetzung dafür, um in eine real aufge-

nommene Umgebung zusätzliche Informationen wie virtuelle 3D-Modelle 
korrekt einzublenden. Draußen funktioniert das prinzipiell zwar auch, 
doch die in Smartphones und Tablets integrierten Lokalisierungssensoren 
sind für eine Anwendung wie ar4wind zu ungenau. „Wir kombinieren 
deshalb verschiedene Methoden, um die Geräte zu kalibrieren“, so 
Burkard. „Direkt vor Ort muss beim Einsatz noch einiges manuell einge- 
stellt werden.“ Dabei sind Kenntnisse zur Bedienung der App vonnöten. 
Schon vor der Exkursion ins Feld müssen Daten, wie die genauen Stand- 
orte der geplanten WEA, die Höhe der Masten sowie der Durchmesser 
der Rotoren, in die App eingegeben werden. 

AR: Neue Welten entdecken 
„Erweiterte Realität“ (engl. Augmented Reality, kurz AR) bedeutet, dass 
man Daten und Abbildungen aus der realen Welt durch virtuelle Ele-
mente um zusätzliche Inhalte ergänzt. Das können Texte, Videos und 
Spiele sein. AR funktioniert über das Erkennen von Bildern oder Mustern 
über die Kamera einer Datenbrille, eines Smartphones oder Tablets. 
Identifiziert die Software ein Bild, das mit dem entsprechenden Format 
verknüpft ist, reagiert sie mit dem entsprechenden Befehl, ein Video ab-
zuspielen oder Texte einzublenden. 

Für das Forschungsprojekt ar4wind steht Ende Juni 2023 der Abschluss-
bericht an, danach wird die App vermarktet. Bislang haben vor allem 
Projektentwickler den Nutzen der App im Praxiseinsatz getestet. „Wenn 
etwa 20 Leute eine geführte Tour ins Feld machen, nehmen sie mindes-
tens vier bis fünf Geräte mit, die von einer kundigen Person bedient 
werden“, berichtet Bönisch. „Das Feedback war sehr positiv.“ Für Einsätze 
in größeren Runden sei die Anwendung zunächst nicht vorgesehen. 
„Wenn Laien sich mit der Bedienung und Kalibrierung herumschlagen, 
kann das zu Frust führen und der eigentliche Nutzen tritt in den Hinter-
grund.“ Würde ein freier Zugang zur App ermöglicht, müssten zudem 
Fragen nach Rechten an Bildern und Daten geklärt werden. Ein weiterer 
Punkt: „So wie man selbst mit einer guten Kamera schlechte Bilder 
machen kann, kann man auch mit dieser App Unfug treiben.“ Das heißt: 
Wird ar4wind nicht korrekt bedient, lassen sich damit auch Eindrücke 
erstellen, die die Ergebnisse von Planungen verzerren – im schlimmsten 
Fall entstehen Fake News.  s
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Das setzt dem Einsatz in Prozessen der Bürgerbeteiligung vorerst zwar 
Grenzen. Doch es kann hilfreich sein, AR-basierte, bei einer Exkursion im 
Feld gemachte Videoaufnahmen in entsprechenden Runden zu zeigen. 
„Um die Akzeptanz geplanter Windräder durch AR zu erhöhen, ist ent- 
scheidend, wie diese Präsentationen und Diskussionen vor Ort moderiert 
werden“, betont Bönisch. 

Einige Unternehmen wie BayWa r.e. und EnBW setzen ebenfalls auf 
AR-Einsätze in diesem Bereich und entwickeln ähnliche Anwendungen 
wie ar4wind. Ein Tool der Osnabrücker Landschaftsplaner LandPlan OS 
ermöglicht es, die AR-Darstellung vor Ort live an anderswo zugeschaltete 
Personen zu übertragen. Diese wiederum können sich direkt äußern und 
Einfluss auf die Art und Position der Visualisierung nehmen.

Wartungen vereinfachen
Neben der Planung ist die effizientere Wartung von WEA ein zweiter 
bedeutender Anwendungsbereich für AR. Mithilfe dieser Technologie 
lassen sich Personalaufwand, Instandhaltungskosten und Ausfallzeiten 
reduzieren. Das Werkzeug kann künftig Servicetechniker unterstützen, 
die den Zustand einzelner Bauteile mittels Sichtprüfung einschätzen und 
dokumentieren. 

Das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) hat schon vor 
Jahren mit dem AR Maintenance System eine Anwendung erprobt, die 
der Navigation, Arbeitsanweisung und Dokumentation dient. „Wir haben 
Lösungen für Indoor-Navigation, Visualisierung, das Erfassen und Liefern 
von Instandhaltungsanweisungen und -tätigkeiten, die Erkennung von 
Objektmarkern und für das Management großer Datenmengen erarbei-
tet“, berichtet Moritz Quandt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BIBA. 
„Bei unserem aktuellen Projekt compARe nutzen wir auch Künstliche 
Intelligenz.“ KI-basierte Bildverarbeitungsverfahren sollen Defekte an 
Bauteilen, die über lange Zeiträume entstehen, sowohl erkennen als  
auch klassifizieren und auswerten. 

Fliegt man zum Beispiel mit einer Drohne die Rotoren eines Windrads ab 
und entdeckt via Kamera potenzielle Defekte, können einige davon sich 
später als harmlos oder einfach als Schmutz entpuppen. Es liegt bei den 
Servicetechnikern, einen Schaden zu begutachten und zu entscheiden,  

ob eine Reparatur erfolgen muss oder nicht. Füttern sie die KI mit diesem 
Input, lernt diese daraus und unterstützt bei der Entscheidungsfindung. 
„Der Einsatz dieser rechenintensiven Bildverarbeitungsverfahren auf 
mobilen Endgeräten stellt eine Herausforderung dar“, erläutert Quandt. 
Hinzu kommen Fragen zur Hardware: Welche Geräte sind bei welchen 
Einsätzen am besten geeignet? Eine halbtransparente 3D-Datenbrille 
stellt visuell Informationen zum Instandhaltungsprozess bereit und über- 
nimmt wesentliche Dokumentationsaufgaben. Die Hände der Service-
techniker bleiben dabei frei. Um selbst Daten einzugeben, ist hingegen 
ein Smartphone oder Tablet das bessere Gerät. „Wichtig ist es, bei der 
Hardware offenzubleiben“, betont Quandt. „Diese muss in der Praxis 
unterschiedlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes entsprechen.“ 
Auch Stabilität sei gefordert, eine teure Datenbrille etwa sollte nicht beim 
ersten Sturz kaputtgehen. 

Im Frühjahr 2023 wird compARe bei gutem Wetter getestet und das 
Feedback der Servicetechniker eingeholt. Ende des Jahres, so das Ziel, 
steht ein funktionierendes Gesamtsystem zur Verfügung. So wird AR  
zu einem wichtigen Werkzeug beim Ausbau der Windkraft.

Ahnen & Enkel, Agentur für Kommunikation (im Auftrag des BWE)

A U G M E N T E D  R E A L I T Y A U G M E N T E D  R E A L I T Y 
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Die Clearingstelle EEG|KWKG:  
Der Klärung verpflichtet 
Die Clearingstelle klärt Streitigkeiten und rechtliche Anwendungs- 
fragen zwischen den verschiedenen Akteuren der deutschen erneuer-
baren Energiewirtschaft in Fragen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG).

Ein Konstrukt wie die Clearingstelle EEG|KWKG ist einmalig in der 
deutschen Rechtslandschaft. Die Einrichtung präzisiert technische und 
juristische Sachverhalte, schlichtet Konflikte und ist somit zur wertvollen 
Anlaufstelle für Experten und Anlagenbetreiber im sich ändernden 
Energiesystem geworden. Ende 2022 feierte sie das 15-jährige Bestehen. 

Die Clearingstelle EEG|KWKG bietet Klärung bei komplizierten Fragestel-
lungen im Energiesektor zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), zum 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und zum Messstellenbetriebs- 
gesetz (MsbG) an, um Betroffenen den Gang vor Gericht zu ersparen.  
Sie wurde 2007 ins Leben gerufen und klärt zwischen den Akteuren der 
Energiewirtschaft, also den Anlagen- und Netzbetreibern, Direktvermark-
tern sowie Messstellenbetreibern. 

Wie kam es im Jahr 2007 zur Gründung solch einer Einrichtung? Anlass 
war das starke Wachstum der Zahl der Erneuerbaren-Energien-Anlagen 
und der wachsende Umfang des EEG. „Am Anfang war der Gesetzestext 
des EEG überschaubar“, erläutert Geschäftsführer Winkler. Doch mit der 
Zeit sei alles komplexer geworden – unterschiedliche Konstellationen bei 
einer steigenden Zahl der Anlagen, technische Detailfragen, komplizierte 
Netzanbindung, das Problem der Strommessung – und nicht jedes Detail 
konnte im Einzelfall im Gesetzestext „sofort auf den Punkt“ gebracht 
werden. Ausdruck der Komplexität ist der Umfang des EEG: Das 1. EEG 
im Jahr 2000 wies einen Umfang von zehn Paragrafen auf, die jüngste 
Novelle des EEG hingegen zählt über 200 Paragrafen. Hauptumfang sind 
dabei die Vorschriften zu Marktprämie und Vergütung.

Die Clearingstelle EEG|KWKG bietet Zugang für jeden: „Eine anwaltliche 
Vertretung ist nicht notwendig“, betont Geschäftsführer Dibbern.  
Für die Interessierten mit einem Konfliktfall hat die Clearingstelle auf der 

Homepage ein Anfrageformular bereitgestellt. Intern wird geklärt, ob  
der Konfliktfall bereits behandelt wurde – dann wird auf das Ergebnis 
verwiesen –, oder ob ein neues Klärungsverfahren nötig ist. Zu 90 %  
kann die Einrichtung binnen 10 bis 14 Werktagen einen klärenden Ver- 
weis auf den Sachverhalt liefern. Für etwa 10 % der Anfragen muss ein 
neues Klärungsverfahren initiiert werden, das bis zu einem Jahr dauert. 

Die Kosten für die Dienstleistung sind vergleichsweise gering. Eine 
Anfrage ist kostenlos. Wird zur Klärung des Sachverhalts ein Verfahren 
nötig, orientieren sich die Kosten an der Leistung der Anlage; egal wie 
lange an einem Fall gearbeitet wird. 

In fünfzehn Jahren haben die Experten der Clearingstelle EEG|KWKG 
viele technische und juristische Sachverhalte geklärt, geschlichtet und 
präzisiert. Aufgrund der stetig wachsenden Zahl an Anfragen und 
Aufgaben wuchs die Mannschaft der Clearingstelle EEG|KWKG auf 
mittlerweile dreißig Kräfte an.

Über 4.000 Fälle sind in der Internet-Datenbank der Homepage aufge- 
listet. Damit ist diese Datenbank, die von jedem kostenlos einsehbar ist, 
die größte, frei zugängliche Ansammlung von Rechtsfällen zu Erneuer- 
baren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland, erklärt 
Geschäftsführer Dibbern.  

Die Clearingstelle in Zahlen:
•	 Von 2007 bis 2023 erreichten die Clearingstelle EEG|KWKG insgesamt 

15.503 Anfragen, allein 1.340 im Jahr 2022. Die meisten Anfragen 
kamen zur Photovoltaik (72%), gefolgt von Biomasse (13%), Sonstiges 
(7%), Wind (4%), Wasser und KWK (jeweils 2%).

•	 Das Wissen und die Klärungskompetenz vermittelte die Einrichtung 
auch in bisher 44 Fachgesprächen, die von 5.535 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern besucht wurden.

•	 Die Clearingstelle wurde am 15. Oktober 2007 gegründet. Das Team 
bestand anfangs aus sieben Mitarbeitern, darunter waren die jetzigen 
Geschäftsführer Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Jetzt arbeiten 
dreißig Kräfte für die Stelle.  s
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„Wir schaffen Investitions- und  
Rechtssicherheit“

Interview mit Dr. Martin Winkler und Sönke  
Dibbern, den Leitern der Clearingstelle EEG|KWKG
Warum wurde die Clearingstelle EEG|KWKG ins Leben gerufen und wie 
war der Start? Gab es zu diesem neuen Konstrukt auch Kritik?

Dr. Martin Winkler: Es gab einige Akteure, die uns kritisch beäugt 
haben. Ich denke an Anwaltskanzleien, die ein wenig Angst hatten, dass 
wir ihnen das Geschäft streitig machen könnten. Was wir nicht taten. 
Grundsätzlich gab es damals das Bedürfnis, die Clearingstelle aufs Gleis 
zu setzen, weil dem Umweltministerium bewusst war, dass die Klärung 
von Auslegungsfragen rund um das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
allein durch die ordentliche Gerichtsbarkeit einfach zu lange dauern und 
ein Investitionshindernis darstellen würde. Wenn Projekte nur daran 
gescheitert wären, weil die Branche nicht gewusst hätte, was erlaubt war 
und was nicht, wäre dies zum Problem für die Energiewende geworden. 
Deshalb wurde eine Möglichkeit außerhalb der Gerichte geschaffen – mit 
juristischem und technischem Sachverstand.  

Wie hat die Branche der Energiewirtschaft reagiert, die etablierte als 
auch die Branche der Erneuerbaren? 

Sönke Dibbern: Es gab von mehreren Seiten ein kritisches Beäugen.  
Zum einen ist kolportiert worden, wir wären nun der verlängerte Arm  
des Umweltministeriums. Von anderer Seite war zu hören, wir würden 
nur die etablierte Energiewirtschaft und deren Interessen vertreten.  
Es bedurfte Zeit, der Branche zu zeigen, dass dem nicht so ist. Wir  
haben einfach beide Seiten gleich wichtig genommen. 

Dr. Martin Winkler: Genau, es war entscheidend für den Erfolg der  
Clearingstelle, dass wir uns als neutraler und unabhängiger Akteur ver-
standen haben. Bei uns finden die Akteure ein Forum, einen geschützten 
Raum, wo sie sich austauschen und Lösungen finden können.  

Wenn nun ein Anlagenbetreiber vor einem komplizierten Problem steht, 
sei es beispielsweise bei der Inbetriebnahme einer Anlage, wie geht er 
dann am besten vor? 

Dr. Martin Winkler: Das beste Szenario ist, wenn das Problem gar nicht 
bei uns ankommt. Wir raten immer dazu zuerst die andere Seite anzu-
rufen oder anzuschreiben. Wir erleben leider immer wieder Fälle, wo ich 
denke, dieses Problem hätte man doch mit einem schnellen Telefonat aus 
der Welt schaffen können. Dann gibt es Probleme, die lassen sich nicht  
so schnell aus der Welt schaffen. Dann sind wir zur Stelle. Per Kontakt-
formular kann der/die Betroffene das Problem vorbringen – am besten in 
Form einer detaillierten Schilderung. Wir schauen uns dann den Fall an 
und liefern zuerst Informationen, damit das Problem gelöst werden kann. 

Sönke Dibbern: Diese Form der Lösung eines Problems geht in den  
meisten Fällen sehr schnell und unkompliziert und ist darüber hinaus 
sogar kostenfrei. 

Dr. Martin Winkler: Wenn dann immer noch Unklarheiten vorherrschen, 
bieten wir ein förmliches Verfahren an – natürlich nur, wenn Anlagen- 
und Netzbetreiber dazu bereit sind. Es führt dann zu einer verbindlichen 
Klärung. Dies ist dann entgeltpflichtig, wobei die Gebühren deutlich unter 
dem Niveau einer gerichtlichen Klärung liegen. Dies geht nicht so schnell 
wie der Erstkontakt, weil wir das Verfahren vorbereiten müssen. Hierzu 
werden auch Verträge mit den Parteien abgeschlossen.  s
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Die Clearingstelle EEG|KWKG besteht seit fünfzehn Jahren. Sie beide sind 
vom ersten Tag an dabei gewesen und damit hervorragende Zeitzeugen. 
Wie würden Sie die Arbeit dieser Institution in dieser Zeitspanne auf einen 
Nenner bringen?

Dr. Martin Winkler: Die Arbeit der Clearingstelle lässt sich zusammen- 
fassend so beschreiben, dass wir für eine unüberschaubare Vielzahl an 
Akteuren Investitions- und Rechtssicherheit geschaffen haben. Dies  
haben wir durch die Übermittlung von Informationen und durch die  
Klärung von Auslegungs- und Anwendungsfragen erreicht.

Sönke Dibbern: Ich denke, uns gelang, die verschiedenen Seiten ins  
Gespräch zu bringen. Gerade am Anfang der Energiewende haben die 
unterschiedlichen Akteure kaum miteinander gesprochen. Ich glaube,  
die Clearingstelle kann es sich als Verdienst anheften, das gegenseitige 
Verständnis der Akteure erheblich verbessert zu haben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Sönke Dibbern,  
kaufmännischer Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG

Dr. Martin Winkler,  
wissenschaftlicher Leiter der Clearingstelle EEG|KWKG
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VOB/B für Windprojekte 
Nahezu jeder, der in Deutschland Windprojekte realisiert, kennt die 
VOB/B. Allerdings wird schon die Frage, wofür die Abkürzung VOB/B 
steht, nicht mehr zum Allgemeinwissen gezählt werden können. 
Dieser Artikel gibt einen Überblick, was die VOB/B ist, für welche 
Verträge sie einen sinnvollen Rahmen bieten kann sowie welche 
wesentlichen Regelungen und Wertungen die VOB/B trifft.

VOB/B – was ist das?
Die Auflösung der Abkürzung ergibt sich aus dem vollständigen Titel. 
VOB/B steht für: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –  
Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von  
Bauleistungen. 

Aus dem Titel selbst lässt sich schon ableiten, dass es sich bei der VOB/B 
um ein Vertragswerk handelt, genauer gesagt, um allgemeine Vertrags-
bedingungen. Der Begriff Vertragsordnung mag zwar danach klingen, 
dass es sich um eine Vorschrift handelt. Das ist aber nicht der Fall.

Weiterhin ergibt sich aus dem Titel, dass es neben dem Teil B weitere 
Teile geben muss. Das ist richtig. Die VOB gliedert sich in drei Teile. Der 
Teil A enthält allgemeine Bestimmungen für die Nachfrage von Bauleis-
tungen durch die öffentliche Hand (Vergabe) und ist hier nicht weiter 
relevant. Teil C enthält allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV), 
die sich wiederum in allgemeine und gewerkspezifische Regelungen zur 
Durchführung und Abrechnung von Leistungen gliedern. Ein Blick in die 
VOB/C verrät, für welche Arbeiten im Rahmen eines Windparkprojektes 
die VOB/B gut geeignet sein kann. Die VOB/C enthält etwa technische 
Regelungen zum Erdbau, zum Kabeltiefbau, zu Betonarbeiten und zum 
Wegebau. Geeignet ist die VOB/B also für alle Maßnahmen zur Errichtung 
der Infrastruktur eines Windparks. 

Die für die Durchführung öffentlicher Bauaufträge erstellte VOB/B findet 
auf sehr unterschiedliche Arbeiten von der Sanierung eines historischen 
Rathauses bis zum Straßenbau Anwendung. Damit ist ein wesentlicher 
Vorteil der VOB benannt: ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der 
ausgeschriebenen Leistung. Zugeschnitten ist die VOB/B auf die Abwick-

lung von Bauverträgen. Gemeint ist damit die Herstellung, Instandhal-
tung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anlagen. Die VOB/B bildet 
also einen vertraglichen Rahmen, vergleichbar mit allgemeinen Bedin-
gungen einer Versicherung, für die Abwicklung unterschiedlicher Bau- 
verträge. Ob die VOB/B auch für andere als Bauleistungen vereinbart 
werden kann, ist umstritten. Es spricht einiges dafür. Allerdings ist es 
meist wenig ratsam, einen auf eine Art von Leistung zugeschnittenen 
Vertrag auf gänzlich andere Leistungen anzuwenden. 

Damit die VOB/B Anwendung findet, muss die Geltung vereinbart 
werden. Die Schwelle dafür ist im unternehmerischen Verkehr nicht 
hoch. Ein Hinweis in einem Angebot oder in Ausschreibungsunterlagen 
auf die Geltung der VOB/B reicht aus. Rechtlich nicht erforderlich ist die 
in der Praxis vereinzelt angetroffene Formulierung, die VOB/B finde keine 
Anwendung. Schließlich gibt es kein Formerfordernis für den Abschluss 
eines VOB/B basierten Vertrages. Ein VOB/B Vertrag kann mündlich 
geschlossen werden, was allerdings zu vermeiden ist.

Auftragnehmer kennen – wenn auch zu unterschiedlichem Grad – die 
VOB/B. Eine Ausschreibung von Leistungen auf Basis der VOB/B hat den 
Vorteil, dass Auftragnehmer wenig Zeit in die Prüfung der Vertragsunter-
lagen investieren müssen und die Abgabe von Angeboten damit erleich-
tert. So wird es wahrscheinlicher, den am besten geeigneten Vertrags-
partner für die Durchführung von Teilleistungen zu finden und zu binden.

Inhaltliche Schlaglichter
Die VOB/B besteht aus achtzehn Paragrafen, die verschiedene Aspekte 
des Bauvertrags abdecken. Im Folgenden werden einzelne Regelungs-
komplexe der VOB/B beleuchtet. Merkmal des Bauvertrages ist, dass 
anders als bei einem Kaufvertrag kein einmaliger Leistungsaustausch 
erfolgt, sondern die Leistungserbringung über einen gewissen, teilweise 
längeren Zeitraum erfolgt, Leistungen mit Leistungen Dritter kombiniert 
werden müssen und jedenfalls zum Teil bei Vertragsschluss nicht bekannt 
ist, welche konkreten Leistungen zur Herstellung des Werkes erforderlich 
sind. Für all diese Punkte sieht die VOB/B Regelungen vor, die aber im 
Einzelfall natürlich auch anders getroffen werden können. Prägend für  
die VOB/B ist der in der Praxis nicht immer gelebte Gedanke der koopera-
tiven Bauausführung, in der alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel 
hinarbeiten.  s

Passend zum Thema:
BWE-Stellungnahme 
zur Änderung der 
Musterbauordnung
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a.	 Leistung und Leistungsänderungen, § 1 VOB/B

Den Kern jedes Bauvertrages bildet die Leistungsbeschreibung. Diese 
bestimmt im Wesentlichen, was gebaut wird (das sogenannte Bausoll).  
Ist die Leistungsbeschreibung klar und die durchzuführende Leistung 
umfassend beschrieben, reduziert sich das Risiko späterer Unstimmig- 
keiten drastisch. Hier ist also Sorgfalt geboten, was allerdings für jeden 
Bauvertrag gilt, nicht nur die VOB/B. Wird die VOB/B einbezogen, ist auch 
die VOB/C samt anwendbaren ATV vereinbart. Hier ist jeweils zu prüfen, 
ob Änderungen, Abweichungen oder Ergänzungen zu den ATV technisch 
erforderlich sind. 

Ein wesentliches Kennzeichen des VOB/B Bauvertrages ist das Recht des 
Auftraggebers, die Leistungen einseitig zu ändern. Der Auftragnehmer ist 
auf eine sogenannte Anordnung hin verpflichtet, Leistungen, die nicht 
vereinbart waren, aber zur Herbeiführung der Leistung erforderlich sind, 
auszuführen. Wie weit das Anordnungsrecht im Einzelnen reicht, ist 
umstritten. Wichtig ist, dass dem Auftraggeber ein einseitiges Anord-
nungsrecht dem Grunde nach zusteht und der Auftragnehmer nicht etwa 
zur Einstellung der Leistungen befugt ist, weil die Parteien keine Einigung 
über die Vergütung der zusätzlichen Leistung finden können. 

b.	 Vergütung und Vergütungsanpassung, § 2 VOB/B

Die VOB/B enthält Regelungen zur Vergütung nach Einheitspreisen,  
zu Pauschalpreisen und als Ausnahme nach Stunden. Auch andere Ver- 
gütungsformen, etwa nach Selbstkosten (open book), können gewählt 
werden. Einheitspreisvertrag und Pauschalpreisvertrag unterscheiden 
sich hinsichtlich der Abrechnung. Während ersterer ein gemeinsames 
Aufmaß verlangt, ist ein Aufmaß zur Abrechnung eines Pauschalpreis- 
vertrages nicht erforderlich. Ergeben sich im Rahmen des Aufmaßes  
eines Einheitspreisvertrages wesentliche Abweichungen von mehr als  
10 Prozent zu den bei Vertragsschluss angenommenen Mengen, ist ein 
neuer Preis pro Einheit zu vereinbaren. 

Ein häufiges Missverständnis auf Auftraggeberseite ist, dass mit einem 
Pauschalpreis alle erdenklichen Leistungen des Auftragnehmers abge- 
golten sind. Das ist nicht so. Mit dem Pauschalpreis sind die pauschalier-
ten Leistungen abgegolten. Ist unklar, was gebaut werden soll, also das 
Bausoll nicht klar beschrieben, sind Meinungsverschiedenheiten vor- 

programmiert. Spiegelbildlich gilt für Auftragnehmer, dass die Pauschale 
nur verdient ist, wenn die pauschalierten Leistungen auch erbracht 
wurden und pauschal nicht etwa heißt, dass nur ein Teil der beschrie- 
benen Leistungen auszuführen ist. 

c.	 Ausführungszeit und Zeitanpassung, § 5 und § 6 VOB/B

Gerade für Windprojekte ist Termintreue von (Neben-)gewerken essen-
ziell, um eine planmäßige Realisierung des Projektes zu gewährleisten. 
Dazu bestimmt die VOB/B, dass die Ausführung nach den verbindlichen 
Fristen zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden ist. Dabei 
ist nicht jeder im Vertrag genannte Zwischentermin ein verbindlicher 
Vertragstermin. Auftraggeber tun gut daran, Termine, die schnittstellen-
relevant oder sonst wesentlich sind, klar als verbindliche Vertragstermine 
zu bezeichnen.

Weil Abweichungen vom geplanten Bauablauf keine Seltenheit sind, 
enthält die VOB/B Regelungen zum Umgang mit sogenannten Behinde-
rungen. Behinderungen muss der Auftragnehmer anzeigen, sonst bleiben 
sie außer bei Offenkundigkeit unberücksichtigt. Grob gesprochen gilt für 
die terminliche Folge von (angezeigten) Behinderungen: Beruht die 
Behinderung auf einem Umstand außerhalb der Risikosphäre des Auf- 
tragnehmers, verschieben sich die Vertragstermine um die Zeit der Behin-
derung und die Zeit der Wiederaufnahme der Arbeiten. Von vornherein 
einzuplanen und keine Behinderungen sind Witterungseinflüsse, mit 
denen während der Ausführungszeit zu rechnen war. Neben Termin- 
anpassungen kann dem Auftragnehmer auch eine Entschädigung für 
Verzögerungen zustehen.

d.	 Mängel, § 4 und § 13 VOB/B

Die Herstellung eines mangelfreien Werkes ist wesentliche Vertragspflicht 
des Auftragnehmers. Es gilt der sogenannte funktionale Mangelbegriff, 
demzufolge das Werk mangelfrei ist, wenn es die vereinbarte Beschaffen-
heit aufweist, funktionstauglich ist und die bei Abnahme geltenden 
allgemein anerkannten Regeln der Technik einhält. Aus dem Verweis  
auf die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich wiederum der Bezug zum 
Bausoll. Ist nicht klar beschrieben, was zu bauen ist, ist unklar, wann ein 
mangelfreies Werk vorliegt.  s 
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Mangelrechte bestehen in der VOB/B vor und nach Abnahme. Der 
Auftragnehmer kann das Risiko reduzieren, für Mängel haftbar gemacht 
zu werden, indem er Bedenken anmeldet. Besteht der Auftraggeber aber 
auf eine bestimmte Ausführung trotz Bedenken, ist der Auftragnehmer 
nicht zur Beseitigung daraus folgender Mängel verpflichtet. Für den 
Auftraggeber relevant ist, dass die Verjährung der Mangelrechte ohne 
abweichende Vereinbarung gegenüber der regelmäßig zur Anwendung 
kommenden Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme verkürzt ist.

Nicht geregelte Punkte
Die VOB/B regelt wesentliche aber nicht alle relevanten Punkte eines 
Bauvertrages. Neben der VOB/B weiterhin anwendbar sind die Regelun-
gen des BGB zum Werk- und Bauvertrag. Soll etwa eine Vertragsstrafe 
vereinbart werden, ist dies gesondert vorzusehen. Dies ist insbesondere 
hinsichtlich der Einhaltung wesentlicher Vertragstermine nicht unüblich. 
Auch weitere für regelungsbedürftig gehaltene Punkte etwa aus sozial-
versicherungs- oder steuerrechtlicher Sicht, werden regelmäßig ergänzt.

VOB/B als AGB
Wie ausgeführt, sind die VOB/B Vertragsbedingungen. Weil sie für eine 
Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind, sind sie auch allgemeine Ge- 
schäftsbedingungen desjenigen, der die Einbeziehung der VOB/B vor- 
schlägt. Eine Besonderheit des deutschen Zivilrechts ist die strenge 
Prüfung jeder einzelnen Vertragsklausel auf ihre inhaltliche Angemessen-
heit für den Vertragspartner des Verwenders. Weil die VOB/B von Auftrag-
nehmern und Auftraggebern gemeinsam entwickelt wurde, wird die VOB/B 
insgesamt als ausgewogen bewertet. Wird die VOB/B als Ganzes verein-
bart, unterbleibt eine AGB-Kontrolle. Dies ist in der Praxis allerdings eher 
die Ausnahme. Werden auch nur punktuelle Abweichungen von der VOB/B 
vereinbart, wird die gesamte VOB/B einer Inhaltskontrolle unterzogen,  
mit der Folge, dass je nachdem, ob Auftragnehmer oder Auftraggeber die 
VOB/B in den Vertrag einführen, ein unterschiedlicher, signifikanter Teil der 
Regelungen unwirksam ist. 

Fazit
Die VOB/B ist ein für Bauverträge praxistaugliches Vertragswerk. Gerade 
Nebengewerke zur Errichtung von Parkinfrastruktur aber auch kom- 
plexere Gewerke wie etwa die Errichtung eines Umspannungswerks 
können auf Basis eines VOB/B Vertrages abgewickelt werden. Sorgfalt – 
und das gilt nicht nur für VOB/B Verträge – sollte auf die Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse verwendet werden. Die gute Skalierbarkeit für 
unterschiedliche Gewerke ermöglicht es, spezifische Anforderungen von 
Windprojekten abzubilden und ohne größeren Aufwand für unterschied-
liche Verträge zu verwenden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Akzeptanz 
im Markt begründet, die die Einholung vergleichbarer Angebote erleich-
tert. Allerdings sollten die Konsequenzen einer Einbeziehung den Beteilig-
ten vorher klar sein.

Dr. Tilman Petersen befasst sich seit 2015 mit Rechtsfragen aus dem Be- 
reich der erneuerbaren Energien. Besondere Schwerpunkte bilden dabei 
die Beratung zu GU- und Bauverträgen sowie zu langfristigen Stromliefer- 
und Bezugsverträgen. Er ist seit 2016 als Rechtsanwalt und seit Oktober 
2022 bei von Bredow Valentin Herz Rechtsanwälte als Counsel tätig. 
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Als der weltweit führenden Hersteller von Rotorblattbefahranlagen entwickeln wir seit über 30 Jahren 
temporäre Befahranlagen und Zugangstechnik für Rotorblätter und Türme. Unsere Rotorblattbefahran-
lagen sind sicher und TÜV zertifiziert. 
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Wie Bürgerwindparks das Thema 
Finanzanlagenvermittlung in der 
Praxis umsetzen können 
Im Jahr 2021 hat das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes einige 
Änderungen für Bürgerwindparks mit sich gebracht. Unter anderem 
wurde für die Emission von prospektpflichtigen KG-Anteilen die Ein-
bindung eines sogenannten Finanzanlagenvermittlers notwendig. 

Mittlerweile kommen immer mehr Bürgerwindparks in die Genehmigungs-
reife und stehen vor der Herausforderung, die Pflicht der Anlagevermittlung 
umzusetzen. Das kann Projekte unter Umständen entsprechend verteuern.

Die Praxis aber zeigt: wer unter den Emittentinnen die Beteiligungs-
prozesse bereits online organisiert, kann die Vermittleranforderung auf 
diesem Wege standardisiert einbinden. Das unterstreicht die digitale 
Organisation der Bürgerbeteiligung. 

Gesetzliche Änderungen für KG-Beteiligungen
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes wurde der Direktver-
trieb von KG-Anteilen weitestgehend unterbunden. Denn zu den wesent- 
lichen Änderungen im Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) gehört seit 
August 2021 die sogenannte „Vermittlerpflicht“.  
Der Paragraf § 5b Abs. 3 des VermAnlG regelt, dass emissionsbegleitend 
eine Anlagevermittlung oder -beratung durchgeführt werden muss. Dies 
betrifft Bürgerwindparks, die als Kommanditgesellschaften organisiert 
sind und mehr als 20 Anteile öffentlich zum Kauf anbieten, damit also 
auch prospektpflichtig sind.  s 

Gestalten wir 
gemeinsam die 
Zukunft Ihrer 
Windenergieanlagen!
Mit PPA einen ertragreichen 
Weiterbetrieb ermöglichen.

Kontaktieren Sie unseren
Experten Stefan Erhard: 

+49 89 383932 5703
stefan.erhard@baywa-re.com
www.wind-bringt-uns-weiter.de
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BWE-Informationspapier
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Teure Fallstricke – oder: Förder-
schädliche Fehler im EEG 2023 
Das EEG 2023 enthält diverse Pflichtverstöße, die bei WEA-Betreibern 
finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Die Krux: Die Pflichtver-
stöße sind nicht abschließend aufgelistet. Was tun, um diese Fall- 
stricke zu meiden? 

Trotz Leistung kein Geld? 
Eine gern verwendete Eingangsformel lautet: „Schon bei den alten 
Römern hieß es …“. In diesem Fall „do ut des“, was wörtlich übersetzt 
bedeutet: „Ich gebe, damit Du gibst“. Im juristischen Sinn wird damit das 
Gegenseitigkeitsverhältnis von Austauschverhältnissen beschrieben: Der 
eine Vertragspartner leistet, damit auch der andere leistet. Ein hehrer 
Grundsatz, der, heruntergebrochen auf das Verhältnis von Anlagenbetrei-
ber und Netzbetreiber bedeutet, dass der Anlagenbetreiber Strom liefert, 
und der Netzbetreiber im Gegenzug Geld zahlt – die finanzielle Förderung 
nach dem EEG. Doch dieser Grundsatz wird im Fall von zahlreichen Pflicht- 
verstößen, die ein Anlagenbetreiber begehen kann, durchbrochen: So 
kann es geschehen, dass der Anlagenbetreiber Strom „bester Qualität“ 
leistet, aber dennoch, beispielsweise weil er einen formalen Fehler 
begangen oder eine Frist versäumt hat, kein Geld erhält. 

Zentralnorm des § 52 EEG 2023 
Die Fehler befinden sich im gesamten EEG 2023, besonders viele sind 
jedoch in der Zentralnorm des § 52 EEG gebündelt. Diese Norm gab es 
bereits in den Fassungen des EEG 2017 und 2021, sie wurde allerdings im 
Rahmen des EEG 2023 nochmals erheblich verschärft in Gestalt einer 
„Umkehr des Zahlungsflusses“: Bisher setzte § 52 EEG an die Förderung an 
(also dem Zahlungsfluss vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber) und 
kürzte diese. Nun gibt es aber immer mehr Anlagen, die ohne Förderung 
Strom produzieren und verkaufen – insbesondere PPA-Projekte. Diese 
„entgingen“ der bisherigen Fassung des § 52 EEG. Um auch diese Anlagen 
zu sanktionieren, hat der Gesetzgeber nunmehr eine förderunabhängige 
Zahlungspflicht vom Anlagenbetreiber an den Netzbetreiber statuiert.  
Frei nach dem Motto: „Euch kriege ich auch noch…“  s
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einen Vergütungsverlust für den Zeitraum, in dem der Nachweis des 
Gütefaktors fehlt. Auch ein zeitverzögert nachgelieferter Gütefaktor hilft 
nicht – das Geld ist endgültig abzuschreiben. Daher sollten die vorgenann-
ten Fristen im Kalender jeden Betriebsführers minutiös notiert werden. 

Technische Vorgaben zum Netzanschluss
Das EEG sieht vor, dass der Anlagenbetreiber diversen anderen Personen 
Zugriff auf seine WEA einräumen muss: Zum einen dem Netzbetreiber, 
der gem. § 9 EEG 2023 die Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleis-
tung ferngesteuert regeln können muss. Verstößt der Anlagenbetreiber 
hiergegen, normiert § 52 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 eine Zahlungspflicht des 
Anlagenbetreibers an den Netzbetreiber. Die Höhe der Zahlungspflicht 
beläuft sich auf 10 €/kW installierter Leistung der Anlage und Kalender-
monat, in dem der Pflichtverstoß andauert, § 52 Abs. 2 EEG 2023. Das 
Gute im Schlechten: Der Verstoß ist zumindest teilweise heilbar. Die 
Zahlungspflicht verringert sich auf 2 €/kW installierter Leistung der 
Anlage und Kalendermonat, sobald die technischen Vorgaben eingehal-
ten werden, die Verringerung wirkt zurück bis zum Beginn des Pflichtver-
stoßes, § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2023.

Zum anderen muss der Anlagenbetreiber gem. § 10b EEG 2023 dem 
Direktvermarkter Zugriff auf seine Anlage gewähren. Auch der Direkt- 
vermarkter muss, wie der Netzbetreiber, die Möglichkeit haben, die 
Ist-Einspeisung abzurufen und die Einspeiseleistung ferngesteuert zu 
reduzieren. Im Fall der Zuwiderhandlung statuiert § 52 Abs. 1 Nr. 4 EEG 
2023 eine Zahlungspflicht in Höhe von wiederum 10 €/kW installierter 
Leistung der Anlage und Kalendermonat, in dem der Pflichtverstoß 
andauert, § 52 Abs. 2 EEG 2023. Auch hier besteht die oben beschriebene 
teilweise Heilungsmöglichkeit. 

Tücken der Direktvermarktung 
Auch die Direktvermarktung weist diverse Stolpersteine für den Anlagen-
betreiber auf. Das EEG 2023 räumt Anlagenbetreibern in den §§ 21b und 
21c die Möglichkeit ein, zwischen verschiedenen Veräußerungsformen zu 
wechseln: Der Anlagenbetreiber kann sich also entscheiden, seinen Strom 
eine Zeitlang im Wege der geförderten Direktvermarktung zur Inanspruch-
nahme der Marktprämie zu veräußern und dann umsatteln, beispielsweise 
in die sonstige Direktvermarktung, sprich die ungeförderte Veräußerung  s 

Ausgehend von § 52 EEG 2023 lassen sich die Fehler thematisch gruppie-
ren. Sie betreffen insbesondere Meldepflichten gegenüber dem Register, 
gegenüber dem Netzbetreiber, bei den technischen Vorgaben zum 
Netzanschluss und bei der Direktvermarktung.

Meldepflichten gegenüber dem Register
Ausweislich § 6 der Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) sind 
die zur Registrierung der Anlage „erforderlichen Daten“ zu melden. Was 
„erforderliche Daten“ sind, ist in der Anlage zur MaStRV definiert, hierzu 
zählen beispielsweise der Genehmigungsstand oder das Inbetriebnahme-
datum einer Anlage. Der Begriff der „erforderlichen Daten“ findet sich 
wieder in § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023 betreffend Gebote im Ausschreibungs-
verfahren für WEA an Land. Danach müssen die Anlagen mit den „erforder-
lichen Daten“ vier Wochen vor dem Gebotstermin als genehmigt an das 
Register gemeldet worden sei. Was ist, wenn dies nicht erfolgt ist?  
„Bestenfalls“ merkt die BNetzA dies bei der Gebotsprüfung und schließt das 
Gebot aus: Schon dies ist misslich, sollte dem Anlagenbetreiber dadurch ein 
Zuschlag mit einem womöglich lukrativen Gebotswert entgehen. 
Es geht aber noch schlimmer: Angenommen, ein Zuschlag wird erteilt, 
obwohl die „erforderlichen Daten“ nicht oder nicht fristgerecht vier 
Wochen vor dem Gebotstermin gemeldet wurden. Dann könnte der 
Zuschlag rechtswidrig sein und nach § 48 VwVfG zurückgenommen werden 
– schlimmstenfalls, wenn die Anlage bereits in Betrieb genommen ist.  
Also: Dem Register ist die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, um später 
die Anforderungen des EEG an die Ausschreibungsteilnahme zu erfüllen. 

Meldepflichten gegenüber dem Netzbetreiber 
Auch der Netzbetreiber ist durch den Anlagenbetreiber – in dessen 
ureigenstem Interesse – mit Informationen zu versorgen. So knüpft die 
Vorschrift des § 36h Abs. 3 EEG 2023 (also eine „verstreute“ Falle, die 
nicht in der Zentralnorm des § 52 EEG steht!) den Zahlungsanspruch des 
WEA-Betreibers an die rechtzeitige Mitteilung des Gütefaktors, also des 
Faktors, der die „Güte“ des Standortes misst. Der Zahlungsanspruch 
besteht erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber 
den Gütefaktor nachgewiesen hat. Und ab dem 65., 125. und 185. auf die 
Inbetriebnahme der Anlagen folgenden Monat erst, sobald der Anlagen-
betreiber gegenüber dem Netzbetreiber den nach Absatz 2 angepassten 
Gütefaktor nachgewiesen hat. Der Anlagenbetreiber erleidet demnach 
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